
Deutscher Bundestag 
2. Wahlperiode 

1953 

Drucksache 3316 

Antrag 
der Abgeordneten Dr. Kopf, Hilbert, Dr. Brühler, 

Dr. Böhm (Frankfurt), Lulay und Genossen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes 
über die Neugliederung des Gebietsteiles Baden des Bundeslandes 

Baden-Württemberg nach Artikel 29 Absatz 3 des Grundgesetzes 

Der Bundestag hat folgendes Gesetz be-
schlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Volksentscheid 

§ 1 
Gegenstand des Volksentscheides 

(1) Im Gebietsteil Baden des Bundeslandes 
Baden-Württemberg findet ein Volksent-
scheid darüber statt, ob der Gebietsteil Baden 
aus dem Bundesland Baden-Württemberg 
ausgegliedert und als selbständiges Bundes-
land wiederhergestellt werden soll. 

(2) Gebietsteil Baden sind die Regierungs-
bezirke Nord- und Südbaden einschließlich 
der durch Landesgesetz vom 30. Januar 1956 
(Gesetzblatt für Baden-Württemberg S. 7) 
dem Regierungsbezirk Nordwürttemberg 
eingegliederten ehemals badischen Gemeinde 
Schluchtern und ausschließlich der erst nach 
dem Zusammenschluß der ehemaligen Län-
der Baden, Württemberg-Baden und Würt-
temberg-Hohenzollern badischen Gemeinden 
eingegliederten Gemeindeteile (Höfe) Rei-
chenbächle — jetzt Gemeinde Lehengericht 
Kreis Wolfach —, Finkenhof — jetzt Ge-
meinde Hochhausen Kreis Mosbach —, Helm

-

hof — jetzt Gemeinde Neckarbischofsheim — 
und Zimmerhöferfeld — jetzt Gemeinde 
Bad Rappenau —, beide Kreis Sinsheim. 

§ 2 

Durchführung des Volksentscheides 

(1) Der Bundesminister des Innern be-
stimmt den Abstimmungstag. Der Volksent-
scheid findet spätestens am Sonntag, dem 
30. März 1958, statt. 

(2) Der Stimmzettel hat folgenden Wort-
laut: 

Stimmzettel für den Volksentscheid in 
Baden 

am 	  
Stimmen Sie dem Gesetz vom   
zu, das die Wiederherstellung des alten 
Landes Baden (Gesamtbaden) als 
Bundesland vorsieht? ja / nein 

Das Muster des Stimmzettels bestimmt im 
übrigen der Bundesminister des Innern. 

(3) Für die Durchführung des Volksent-
scheides gelten die 55 20 bis 38 des Gesetzes 
über Volksbegehren und Volksentscheid bei 
Neugliederung des Bundesgebietes nach Ar-
tikel 29 Abs. 2 bis 6 des Grundgesetzes 
vom 23. Dezember 1955 (Bundesgesetzbl. I 
S. 835). 



ZWEITER ABSCHNITT 

Verfahren bei der Wiederherstellung 
des alten Landes Baden 

§ 3 
Wiederherstellung des Bundeslandes Baden 

Wird die Abstimmungsfrage im Volksent-
scheid mit der Mehrheit der gültigen Stim-
men bejaht, so ist mit der Bekanntmachung 
des Bundesministers des Innern über die Bil-
dung der vorläufigen badischen Landes-
regierung (5 7 Abs. 2) das alte Land Baden 
als Bundesland wiederhergestellt. 

§ 4 

Badischer Ministerrat 

(1) Für den Gebietsteil Baden wird un-
mittelbar nach dem Volksentscheid ein Mi-
nisterrat für das neue Bundesland gebildet 
(Badischer Ministerrat). Der Badische Mini-
sterrat nimmt die ihm nach den §§ 5, 6, 9 
und 10 übertragenen Befugnisse wahr. Seine 
Aufgabe endet an dem Tage, an dem der 
Bundesminister des Innern die Bildung der 
vorläufigen Regierung des neuen Bundes-
landes im Bundesanzeiger bekannt gibt (5 7 
Abs. 2). 

(2) Der Badische Ministerrat besteht aus 
fünf Mitgliedern und fünf stellvertretenden 
Mitgliedern, die am fünften Werktag nach 
dem Volksentscheid von den in den Regie-
rungsbezirken Nord- und Südbaden gewähl-
ten Abgeordneten des Badisch-Württember-
gischen Landtags mit Stimmenmehrheit ge-
wählt werden. Sein Sitz ist Karlsruhe. Die 
ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder 
müssen ihren ständigen Wohnsitz im Ge-
bietsteil Baden haben. 

(3) Das älteste der gewählten ordentlichen 
Mitglieder beruft den Badischen Ministerrat 
auf den zehnten Werktag nach dem Volks-
entscheid ein. Der Badische Ministerrat wählt 
einen Vorsitzenden und gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Seine Entscheidungen erfol-
gen durch Mehrheitsbeschluß. 

§ 5 
Wahlen zur verfassunggebenden Landes

-

versammlung 

(1) Der Badische Ministerrat hat innerhalb 
von drei Monaten nach dem Volksentscheid  

die Wahlen für die verfassunggebende Lan-
desversammlung des neuen Bundeslandes 
durchzuführen. 

(2) Die verfassunggebende Landesver-
sammlung besteht aus mindestens zweiund-
fünfzig Abgeordneten, die in dreißig Wahl-
kreisen gewählt werden. 

(3) Für die Wahlen zur verfassunggeben-
den Landesversammlung gelten sinngemäß 

1. das Landeswahlgesetz vorn 9. Mai 1955 
(Gesetzblatt für Baden-Württemberg S. 71), 

2. die Landeswahlordnung vom 14. August 
1955 (Gesetzblatt für Baden-Württem-
berg S. 161) und 

3. das Landeswahlprüfungsgesetz vom 7. No-
vember 1955 (Gesetzblatt für Baden-
Württemberg S. 231) 

mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
Innenministers der Badische Ministerrat, an 
die Stelle des Landtags die verfassungge-
bende Landesversammlung und an die Stelle 
des Staatsgerichtshofes für die Entscheidung 
über Wahlprüfungsbeschwerden das Bundes-
verfassungsgericht tritt. Landeswahlleiter 
und Landeswahlausschuß haben ihren Sitz 
in Karlsruhe. Zur Durchführung der Wahl 
stellen die Regierungspräsidien Nord- und 
Südbaden die erforderlichen Hilfskräfte und 
Hilfsmittel zur Verfügung. 

§ 6 

Aufgaben der verfassunggebenden Landes

-

versammlung 

Die verfassunggebende Landesversamm-
lung wird vom Badischen Ministerrat auf 
den sechzehnten Tag nach der Wahl nach 
Karlsruhe einberufen. Sie beschließt die Lan-
desverfassung und darüber, ob diese dem 
Volk zur Annahme vorzulegen ist. Sie kann 
verfassungsrechtliche Bestimmungen und Ge-
setze erlassen und Maßnahmen treffen, die 
im Interesse der Bildung des neuen Bundes-
landes schon vor Inkrafttreten der neuen 
Verfassung erforderlich sind. 

§ 7 

Vorläufige Landesregierung 

(1) Die verfassunggebende Landesversamm-
lung wählt spätestens zwei Wochen nach 
ihrem Zusammentritt den Ministerpräsiden-
ten. Der Ministerpräsident ernennt binnen 
zwei Wochen die Minister und stellt den 



Zeitpunkt der Bildung der vorläufigen Lan-
desregierung fest. Er hat den Zeitpunkt der 
Bildung der vorläufigen Landesregierung 
dem Bundesminister des Innern unverzüglich 
mitzuteilen. 

(2) Der Bundesminister des Innern gibt 
alsbald nach Eintreffen dieser Mitteilung im 
Bundesanzeiger die Bildung der vorläufigen 
Landesregierung bekannt. Mit dem Tage der 
Bekanntmachung ist das Bundesland Baden 
wiederhergestellt. 

§ 8 
Pflichten des Landes Baden-Württemberg 

Landtag und Regierung des Landes Baden

-

Württemberg sind verpflichtet, 

1. vom Tage der Annahme dieses Gesetzes 
im Bundestag an alle Maßnahmen zu 
unterlassen, welche die bestehende Ver-
waltungsorganisation oder den Besitz-
und Vermögensstand des Gebietsteiles 
Baden erheblich ändern, nachhaltige Ver-
pflichtungen des neuen Bundeslandes be-
gründen oder in sonstiger Weise geeignet 
sind, die Wiederherstellung des Landes 
Baden (Gesamtbaden) zu erschweren; 

2. dem Badischen Ministerrat, der verfas-
sunggebenden Landesversammlung und der 
vorläufigen Regierung des neuen Bundes-
landes alle für ihre Tätigkeit erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung zu hal-
ten und aus dem Steueraufkommen des 
Landes Baden-Württemberg angemessene 
Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben 
bereitzustellen. 

§ 9  
Einspruchsrecht des Ministerrats 

Der Badische Ministerrat hat das Recht, 
gegen Gesetze und Maßnahmen, die entgegen 
dem § 8 ergangen sind, Einspruch einzu-
legen. Der Einspruch hat aufschiebende Wir-
kung. Gegen den Einspruch ist die An-
rufung der verfassunggebenden Landesver-
sammlung zulässig. 

§ 10 

Genehmigungsrecht des Ministerrats 

Folgende Maßnahmen des Landes Baden

-

Württemberg bedürfen, soweit sie den Ge-
bietsteil Baden berühren, der Genehmigung 
des Badischen Ministerrats: 

1. Ernennung und Beförderung von Beamten 
des höheren Dienstes bei den obersten 
Landesbehörden und bei den Landesmittel-
behörden sowie bei den obersten Landes-
gerichten, ferner die Ernennung von or-
dentlichen öffentlichen Professoren an den 
Hochschulen. Das gleiche gilt für Dienst-
verträge von Angestellten in entsprechen-
den Stellungen. 

2. Einmalige Ausgaben des ordentlichen und 
außerordentlichen Haushalts, deren insge-
samt veranschlagter Aufwand mehr als 
eine Million Deutsche Mark beträgt. 

§ 11 

Kosten der Übergangsorgane 

Die Aufwendungen für den Badischen Mi-
nisterrat, für die verfassunggebende Landes-
versammlung und die vorläufige Landes-
regierung trägt das neue Bundesland. 

§ 12 

Vermögensübergang, Schiedsgericht 

(1) Das Vermögen des alten Landes Baden 
(Gesamtbaden), das bei der Bildung der Län

-

der Württemberg-Baden und Baden-Würt-
temberg mit dem Vermögen dieser Länder 
vereinigt wurde, geht als Ganzes mit allen 
Rechten und Pflichten auf das neue Bundes-
land über. 

(2) Kommt in der Vermögensauseinander-
setzung eine Einigung zwischen dem neuen 
Bundesland und dem Württembergischen 
Teil des Landes Baden-Württemberg nicht 
zustande, so entscheidet ein Schiedsgericht, 
das aus einem von dem Bundesminister des 
Innern zu bestimmenden Vorsitzenden und 
je zwei von den beiden Streitteilen zu be-
nennenden Beisitzern besteht. Das Schieds-
gericht entscheidet endgültig. 

DRITTER ABSCHNITT 

§ 13 

Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit der Verkündung in 
Kraft. 
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